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Text

Von Zeile 113 bis 115 einfügen:
im schulpflichtigen Alter in den Aufnahmeeinrichtungen des Landes muss auch die Schulpflicht gelten.
Wenn die Schulpflicht aus den Aufnahmeeinrichtungen heraus nicht realisiert werden kann, müssen
Familien mit schulpflichtigen Kindern den Kommunen zugewiesen werden. An allen Standorten
müssen weiterhin Sprachkurse angeboten werden.
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